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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses zum
Bebauungsplan Nr. 100 „Am Obermühlpfad“
Der Rat der Gemeinde Haßloch hat in öffentlicher Sitzung am 14.12.2022 den
Bebauungsplan Nr. 100 „Am Obermühlpfad“ gemäß § 10 Abs. 1 Baugesetz-
buch(BauGB)alsSatzungbeschlossen.DieserBeschlusswirdhiermitgemäß
§ 10 Abs. 3 BauGB öffentlich bekanntgemacht. Mit dieser Bekanntmachung
tritt der Bebauungsplan Nr. 100 „Am Obermühlpfad“ in Kraft.
Der Bebauungsplan dient der Steuerung der Zulässigkeit industrieller und
gewerblicher Anlagen im bisherigen „Industriegebiet Süd“ sowie der Steue-
rung von Umweltbelangen. Die genauen Grenzen sind dem nachfolgend ab-
gedruckten Ausschnitt aus der Automatisierten Liegenschaftskarte zu ent-
nehmen.

Jedermann kann ab sofort den Bebauungsplan und die Begründung bei der
GemeindeverwaltungHaßloch,Rathausplatz1,Bauverwaltung,Zimmer208,
während der allgemeinen Dienststunden einsehen und über den Inhalt Aus-
kunftverlangen.DerBebauungsplanwirdaußerdemdigitalaufderInternet-
seite der Gemeinde Haßloch („Wirtschaft, Bauen, Wohnen & Umwelt“ →
„Wirtschaft“ → „Gewerbegebiete“) sowie dem Geoportal Rheinland-Pfalz be-
reitgehalten.

Hinweise:
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der Abwägung sowie die
Rechtsfolgendes§215Abs.1BauGBwirdhingewiesen.Unbeachtlichwerden
demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung der Satzung
schriftlichgegenüberderGemeindeunterDarlegungdesdieVerletzungggf.
begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt gemäß
§ 215 Abs. 1 Satz 2 BauGB entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a
BauGB beachtlich sind.
Entschädigungsansprüche für die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten
Vermögensnachteile können gemäß § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB geltend
gemacht werden. Der Entschädigungsanspruch erlischt gemäß § 44 Abs. 4
BauGB, wenn die Fälligkeit des Anspruches nicht innerhalb von drei Jahren
nachAblaufdesKalenderjahres, indemdieVermögensnachteileeingetreten
sind, herbeigeführt wird.
Diese Satzung gilt gemäß § 24 Abs. 6 GemO ein Jahr nach der Bekanntma-
chung als von Anfang an gültig zustande gekommen, wenn sie unter Verlet-
zung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung oder
auf Grund der Gemeindeordnung zustande gekommen ist. Dies gilt nicht,
wenn
1. die Bestimmungen über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ausfertigung

oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind, oder
2. vor Ablauf der Einjahres-Frist die Aufsichtsbehörde den Beschluss bean-

standet oder jemand die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrif-
ten gegenüber der Gemeindeverwaltung unter Darlegung des die Verlet-
zung ggf. begründenden Sachverhalts schriftlich geltend gemacht hat.
DieSchriftformkanndurchdieelektroni¬scheFormersetztwerden.Indie-
sem Fall ist das elektronische Dokument mit einer qualifizierten elektroni-
schen Signatur nach dem Signaturgesetz zu versehen und an die E-Mail
Adresse gv-hassloch@poststelle.rlp.de zu senden.

Hat jemand eine Verletzung nach Nr. 2 geltend gemacht, so kann auch nach
Ablauf der Einjahres-Frist jedermann diese Verletzung geltend machen.

Haßloch, den 16.12.2022
gez. Carsten Borck, Erster Beigeordneter

Ausschreibungen: Arbeiten in der Tourist-Informa-
tion
DieTourist-Informationwirdbarrierefreiausgebaut.ZurUmsetzungschreibt
die Gemeindeverwaltung Haßloch (Rathausplatz 1, 67454 Haßloch) entspre-
chend VOB verschiedene Arbeiten aus:

• Verlegung von Wand- und Bodenfliesen
• Lieferung und Montage von Innentüren
• Trockenbau: Deckenbekleidung Innen und Außen
• Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsarbeiten
• Bodenbelagsarbeiten
• Verputzarbeiten im Innen- und Außenbereich

InformationzudenVergabeunterlagensindaufderHomepagederGemein-
de im Bereich „Ausschreibungen“ unter nachfolgendem Link zu finden:
https://www.hassloch.de/gv_hassloch/Rathaus/Ausschreibungen/
gez.:
Carsten Borck
Erster Beigeordneter

Bitte beachten: Das ist die letzte Ausgabe 2022
Siehaltendie letzteAusgabedesBürgerblattesfürdiesesJahr inIhrerHand.TraditionellverabschiedetsichdasBürgerblatt-Teammit
dieserAusgabe ineinekurzeWeihnachts-undWinterpause.DieersteAusgabe in2023erscheintamFreitag,den13. Januar2023.Wir
wünschen Ihnen an der Stelle besinnliche und erholsame Weihnachtstage sowie einen guten und vor allem gesunden Start ins neue
Jahr!


